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§ 21 ApokG
Verschwiegenheitspflicht

 ApokG - Apothekerkammergesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

§ 21.

Alle Funktionäre und das Personal der Apothekerkammer sind, soweit sie nicht schon nach anderen gesetzlichen

Bestimmungen zur Verschwiegenheit verp1ichtet sind, zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer

amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Kammer, einer

Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist. Von dieser Verp1ichtung hat sie die Aufsichtsbehörde auf

Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde oder sofern sich aus der Ladung erkennen lässt, dass der

Gegenstand der Aussage vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde der Verschwiegenheitsp1icht unterliegen könnte,

auf Verlangen des Betro7enen zu entbinden, wenn dies im Interesse der Rechtsp1ege oder im sonstigen ö7entlichen

Interesse liegt.
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